
Veröffentlichung schulinterner Mail Adressen!
Beitrag von „Krabappel“ vom 27. März 2019 19:18

Das sind 3 Aspekte:
1. Namen veröffentlichen (in einigen Bundesländern verboten, hier sehe ich einen Ansatz, sich
zu beschweren)
2. e-mail-Adresse veröffentlichen (vermutlich überall verboten, darum gehts hier aber nicht)
3. Dienstmail (kein Problem, da Dienstmail)

Ansonsten gilt, was der Datenschutzbeauftragte des Landes sagt. Wenn du was schriftlich hast
ist ja alles in Butter.
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